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RS Vwgh 1989/6/13 89/10/0074
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1989

Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §37 Abs3;

Rechtssatz

Für das Vorliegen einer Schonungs6äche kommt es nicht darauf an, ob die "Zugänglichkeit" zu jedem Punkt dieser

Fläche von vornherein gegeben ist.
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